
          Strompreise gültig ab 01.01 2026

                   Der gesamte Strom besteht aus erneuerbaren Energien



Einfachmessung

Bei Einfachtarif ist der Verbrauch gemäss ElCom Verfügung auf 55% HT und 45% NT aufgeteilt.

Rückvergütung PVA Strom

Der Rücknahmetarif für Strom aus PVA- Anlagen beträgt 9.0 Rp. pro kWh inkl. HKN Vergütung.

Bei Anlagen >30 kVA kann gemäss Mantelerlass eine tiefere Rückvergütung festgelegt werden.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Es gelten primär die Bestimmungen gemäss den Statuten der ELM und die Beschlüsse der GV.

Abgaben für Swissgrid, Pronovo etc.

Der Bund schreibt vor, dass für die System- Dienstleistungen und die Kostendeckende 

Einspeisevergütung etc. Abgaben entrichtet werden müssen. Die Höhe der Abgaben  

werden jährlich angepasst.

Kündigung des Strombezuges

Der Kunde hat seinen Weg- bzw. Umzug spätestens drei Werktage im Voraus der ELM schriftlich

oder mündlich mitzuteilen. Der Kunde haftet für die Bezahlung der verbrauchten Energie und

allfälliger Gebühren bis zur Abrechnung und bis zum Ende des Bezugsverhältnisses.

Rechnungsstellung

Die ELM ist berechtigt, monatlich, quartalsweise oder halbjährlich abzurechnen oder Akontorechnungen

zu stellen.

Die Stromrechnungen sind innerhalb von 30 Tagen ohne direkten Abzug zu beglichen.

Wird die Rechnung nicht innert dieser Frist beglichen, so werden Mahngebühren gefordert

Bei wiederholtem Zahlungsverzug kann die Stromzufuhr unterbrochen werden. Der Aufwand für 

die Wiedereinschaltung wird mit Fr. 200.- verrechnet. Bei zahlungssäumigen Strombezüger ist

die ELM berechtigt, eine Vorauszahlung zu verlangen.

Ausserkraftsetzung des bestehenden Preisblattes

Mit der Inkraftsetzung dieses Preisblattes wird das Preisblatt vom 01.01.2025 ausser Kraft gesetzt.
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